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Hygienekonzept des MTV Lübeck Handball  
für den Punktspielbetrieb Saison 2021/2022 

 
(Gültig ab dem 22.11.2021) 

 
 
      Informationen 
 
      Verein:    MTV Lübeck 
      Hygieneansprechpartner:  Lars Tilse   
      E-Mail:    lars.tilse@handball-days.de 
      Mobil:    0176 21733626   
      Sportstätte:    Struckbachhalle 

Georg-Kerchensteiner-Str. 27, 23554 Lübeck 
 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 

A. AHA-Regeln, Risikogruppen und allgemeine Regeln  
 
1. Für die Saison 2021/2022 gelten weiterhin die aktuellen politischen Verordnungen. An dieser 

Stelle weisen wir ausdrücklich auf die „AHA+L-Regeln“ (Abstand + Hygiene + Alltagsmaske 
+ Lüften) des Gesundheitsministeriums hin, die in allen Sporthallen (empfohlen wird), sowie 
bei An- und Abfahrten zu den Spielen gelten. Das Betreten der Halle zum Spielbetrieb ist nur 
unter Einhaltung der zum Zeitpunkt des Punktspieles gültigen Landesverordnung, bzw. 
weiterer behördlicher Anordnungen gestattet. 
Nach Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus vom 22.11.2021 ist der Zugang 
nur unter folgenden Voraussetzungen möglich: 
 
- Der Sportler/Zuschauer ist vollständig geimpft oder genesen 
- minderjährige Sportler/Zuschauer, die anhand einer Bescheinigung der Schule 

nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlich schulischen, dass sie im Rahmen 
eines verbindlich schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal die Woche getestet 
werden. 
für Sportler/Zuschauer bis zum 7. Geburtstag entfällt ein Impf-, bzw. Testnachweis 

- Kinder bis zur Einschulung: keinerlei Nachweis nötig 
- Personen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden 

können, müssen dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen. 
Für den Zugang/die Sportausübung ist in diesem Fall ein Testnachweis vorzulegen. 
Gültig sind hierfür: 

- Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) sowie PCR-Tests (nicht älter als 48 
Stunden). 
- Der Nachweis ist in verkörperter (schriftlicher) oder digitaler Form vorzulegen. 
- sog. Selbsttests, wenn diese vor Ort unter Aufsicht der Ordner durchgeführt 
werden 

 
Personen ab dem 16. Lebensjahr müssen zusätzlich ihre Identität 
mit einem Lichtbildausweis nachweisen können, damit überprüft werden kann, dass der 
Nachweis tatsächlich auf sie ausgestellt ist. 
 
Am Spieltag sind auf Nachfrage die Nachweise der aktiv Beteiligten (Spieler,MV,SR,Z/S) 
dem Ausrichter, dem gegnerischen Verein und/oder den SR zur Kontrolle vorzulegen. 
Die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben der Zuschauer übernimmt der 
Veranstalter. 
 

 



 

2 

2. Menschen, die einer Risikogruppe angehören, sollten die Spielstätte nicht betreten.   
3. Bei Vorliegen von SARS-CoV-2-Symptomen und allgemeinem Unwohlsein ist für alle 

unmittelbaren und weiteren Spielbeteiligten von einer Teilnahme am Spielbetrieb 
abzusehen.  

4. Personen mit erhöhter Körpertemperatur und/oder Fieber, Husten, Erkältungssymptomen 
oder Halsschmerzen dürfen die Hallen und Sportanlagen nicht betreten. Gleiches gilt für 
Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem Verdachtsfall oder einen durch 
einen Labortest bestätigten Corona (COVID-19) Fall hatten. Dies gilt auch bei vorliegendem 
Impf- bzw. Testnachweis. 
 

 
 

B. Ein- und Ausgangsregelung    
 

1. In der gesamten Halle mit Ausnahme der Spielfläche und der Umkleiden / Duschen wird das 
Tragen eines Mund- und Nasenschutzes empfohlen. Nach dem Betreten der Halle müssen 
sich umgehend am im Eingangsbereich vorhandenen Spender die Hände desinfiziert 
werden. Gleichzeitig wird durch den Ordnungsdienst bei Betreten der Halle die 2G-Regel 
(geimpft oder genesen) überprüft. Personen ab dem 16. Lebensjahr, sofern nicht persönlich 
bekannt, müssen zusätzlich ihre Identität mit einem Lichtbildausweis nachweisen können, 
damit überprüft werden kann, dass der Nachweis tatsächlich auf sie ausgestellt ist. Der 
Zugang für die Zuschauer erfolgt über den Haupteingang. 

2. Der Zutritt für Sportler erfolgt getrennt nach Heim- und Auswärtsmannschaft frühestens 1   
Stunde vor Spielbeginn. Voraussetzung für den Zugang ist die Vorlage der entsprechenden  
oben genannten Nachweise. Bei Nichtvorlage wird der Zugang zur Halle nicht gestattet. 

3. Die Zuschauer betreten frühestens 30 Minuten vor Spielbeginn die Sporthalle. 
4. Während des gesamten Aufenthaltes wird das korrekte Tragen eines Mund- und 

Nasenschutzes empfohlen. Der Einlass für Zuschauer erfolgt frühestens 30 Minuten vor 

dem Spiel. Die Eingangstür ist 5 Minuten nach Anpfiff nicht mehr durch Ordnungspersonal 

besetzt und verschlossen. Es besteht kein Recht auf Einlass. 

5. Im Treppenbereich der Halle gilt das Rechtsgebot.  

 
 

II. Spezielle Bestimmungen 
 
 

A. Regeln für die Halle    
 

1. Allgemein   
 

a. Der Heimverein nimmt Gast-Mannschaft, Schiedsrichter und weitere Spielbeteiligte 
durch einen Ordnungsdienst in Empfang und macht diese mit dem individuellen 
Hygienekonzept vertraut. Der Zutritt erfolgt für Spielbeteiligte frühstens 60 Minuten vor 
Spielbeginn. 

b. Voraussetzung für den Zugang ist die Vorlage der entsprechenden Nachweise. Bei 
Nichtvorlage wird der Zugang zur Halle nicht gestattet. 

c. Die Halle ist nach Spielschluss durch die Zuschauer zügig, durch die Sportler und 
weitere Beteiligte spätestens aber 30 Minuten nach Spielende zu verlassen. 

d. Alle Nutzer halten die Regeln zur Husten- und Niesetikette ein. Dieses gilt auch für 
Zuschauer/innen in der Sportstätte. 

e. Den Anweisungen der Ordner ist Folge zu leisten. Bei Betreten der Halle werden die 
Regelungendieses Konzeptes anerkannt. 

f. Zuwiderhandlungen gegen diese Regeln führen zum Hallenverweis. 
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B. Ausstattung der sanitären Anlagen 
 

 
a. Der Heimverein nimmt Gast-Mannschaft, Schiedsrichter und weitere Spielbeteiligte 

durch einen Ordnungsdienst in Empfang und macht diese mit dem individuellen 
Hygienekonzept vertraut.  

b. Die Sanitärbereiche sind mit Einmaltüchern sowie mit Spendervorrichtungen für  
c. Flüssigseife ausgestattet. Eine ausreichende Anzahl von Abfallbehältern für 

Papierabfälle ist vorhanden.  
d. Die Toilette hat Außenfenster zur regelmäßigen Lüftung und stehen dauerhaft offen 
e. Flächendesinfektionsmittel zur Desinfektion der Hilfsmittel werden durch den Heimverein 

gestellt  
f. Die Sporthalle und Umkleideräume werden täglich durch die Hansestadt Lübeck 

gereinigt 
 


